
 

  Satzung der „Maifelder Wanderplauzen“ (*MWP*) 

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 20.10.2012 in der Wacholderhütte Langscheid 

                  Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 25.12.2013 
 
 

      Präambel 

Was uns verbindet ist eine langjährige Freundschaft und eine gemeinsame Heimat: „Das 
Maifeld“. Diese Verbundenheit möchten wir gerne durch das Wandern pflegen und 
bewahren. 

 

§ 1 Name, Sitz, Gründungsmitglieder 

 

1. Der Wanderclub tritt nach außen unter der Bezeichnung „Die Maifelder 

Wanderplauzen“ in Erscheinung 

2.  Hauptsitz ist die Stadt „Polch“ als Mittelpunkt des Maifelds 

3.  Die Maifelder Wanderplauzen wurden durch folgende Mitglieder gegründet: 

 

- Alex 

- Sfefan 

- Toschi 

- Markus 

- Timo 

 

§ 2 Ziele 

Die Maifelder Wanderplauzen haben sich folgende Ziele zu eigen gemacht: 

 

1.  Die Wanderplauze besticht durch eine gesunde Sportlichkeit und pflegt die 

Gemütlichkeit in geselliger Runde 

 

2.  Die Wanderplauze bewegt sich im Hier und Jetzt und trägt zu einer entschleunigten 

Atmosphäre bei 

 

3.  Die Wanderplauze fühlt sich in besonderer Art und Weise dem Maifeld und seinem 

Brauchtum verbunden 



 

4.  Die Wanderplauze hinterlässt keine Spuren in seiner natürlichen Umwelt 

 

5.  Die Wanderplauze orientiert sich ausschließlich anhand seiner natürlichen Umwelt  

(z. B. Beschilderung) und ohne die Zuhilfenahme technischer Gerätschaften 

 

§ 3 Aufgaben 

Die Routenplanung  erfolgt alternierend durch ein Mitglied der Maifelder Wanderplauzen. Bei 

der Wanderplanung sollte das Mitglied folgende Punkte im Auge behalten: 

 

-   Der Routenplaner bemüht sich um gemütliche Rastplätze und regelmäßige Pausen 

-   Die empfohlene Tageskilometerzahl liegt bei 15-20 Kilometern (Streckenprofil beachten) 

-   Das Element der Überraschung ist essentieller Bestandteil einer Plauzenwanderung 

-   Das Einladungsexposé inspiriert die Mitglieder zu Entdeckungsgeist vom ersten Schritt bis 

zum letzten Bier 

-   Der Entdeckergeist der Plauze braucht zur Entfaltung Nahrung und Unterkunft 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können alle natürlichen Personen werden, die die Ziele der MWP 

unterstützen  und eine Gesamtdistanz von mindestens 100 Kilometern innerhalb von 2 

Jahren zurücklegen 

2.  Eine Mitgliedschaft  wird erworben durch .... (bleibt offen bis auf Weiteres) 

3.   Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem      

Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 

4.  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von den MWP ausgeschlossen 
werden, wenn es den Vereinszielen zuwider handelt 

 

§ 5 Organe 

Die Organe der MWP sind: 

 a. Vorstand 

 b. Mitgliederversammlung 

 



 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen der traditionellen 

Jahresabschlusswanderung statt. Der Vorstand lädt hierzu ein 

2.  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Im Rahmen der 

Jahresplanung erfolgt ein Ausblick auf das anstehende Wanderjahr 

3.  Die für die Wanderplanungen zuständigen Mitglieder werden festgelegt 

 

§ 7 Vorstand 

 

Der ehrenamtliche Vorstand der Maifelder Wanderplauzen besteht aus den Mitgliedern 

 

- Alex (Vorstandsvorsitzender) 

- Stefan (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) 

 

Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 2 Jahre. Er wird durch die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Mehr gewählt bzw. abgewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

 

§ 8 Satzungsänderungen 

Über Satzungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 

Vierteln der anwesenden Mitglieder. Vorschläge können in der jährlichen Versammlung 

eingebracht werden 

 

 

Langscheid, 20.10.2012 

 

 

                X  X  X  

_____________________________      _________________________  

         (Vorstandsvorstitzender)                  (stellv. Vorstandsvorsitzender) 


